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§ 24b Sbg. WuG
 Sbg. WuG - Salzburger Wettunternehmergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.04.2020

Die Wettunternehmer haben durch Maßnahmen, die in angemessenem Verhältnis zu ihren Risiken und der Art und

Größe des Unternehmens stehen, sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter die Bestimmungen, die der Verhinderung oder

der Bekämpfung der Geldwäsche oder der Terrorismus1nanzierung dienen, sowie die einschlägigen

Datenschutzbestimmungen in dem Ausmaß kennen, das für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Diese

Maßnahmen haben unter anderem die Teilnahme an besonderen fortlaufenden Fortbildungsprogrammen

einzuschließen, bei denen sie lernen, möglicherweise mit Geldwäscherei oder Terrorismus1nanzierung

zusammenhängende Transaktionen zu erkennen und sich in solchen Fällen richtig zu verhalten.
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